
Stadtverwaltung Cottbus 
Fachbereich Recht und Verwaltungsmanagement 
  
 
 
   

25.09.2007  1 

 
 
 
Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus  
vom 18.12.2002 
Öffentlich bekannt gemacht am 28.12.2002 im Amtsblatt der Stadt Cottbus Nr. 16/2002 
 
Durch den Beschluss I 006/07 des Haushaltssicherungskonzeptes (Einzelmaßnahme des HSK 
2007 – Erhöhung der Einnahmen lfd. Nr. 1) ist die Überarbeitung der 
Verwaltungsgebührensatzung zur Optimierung der Einnahmen um mindestens 10% durch 
Verwaltungsgebühren festgelegt worden. 
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Stadtverwaltung Cottbus 
Geschäftsbereich I 
Finanz- und Verwaltungsmanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

Verwaltungsgebührensatzung 
 

der Stadt Cottbus 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 
Gleichzeitig wird die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 

 vom 18.12.2002 außer Kraft gesetzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gez. Frank Szymanski 
 Oberbürgermeister Cottbus, den  
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Auf der Grundlage der §§ 5 und 35 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I/01 S. 154) in der jeweils gültigen Fassung und der §§ 1 und 
2 sowie 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. 
März 2004 (GVBl. I/04 Nr. 8), S. 174 in der jeweils gültigen Fassung hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Sitzung am             folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Gebührenpflichtige Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten 

 
(1) Für Amtshandlungen oder sonstigen Tätigkeiten der Verwaltung der Stadt Cottbus 

werden Verwaltungsgebühren nach Maßgabe des anliegenden Gebührenverzeichnisses 
erhoben, wenn die Leistung der Verwaltung von den Beteiligten beantragt worden ist  
oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der 
Satzung. 

 
(2) Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 
 
 
§ 2 Gebührenhöhe 
 
(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem zu dieser Satzung gehörenden 

Gebührentarif. Bei mehreren nebeneinander vorzunehmenden gebührenpflichtigen 
Handlungen werden die Gebühren einzeln nach den in Betracht kommenden 
Tarifnummern des Gebührenverzeichnisses erhoben. 

 
(2) Sieht das Gebührenverzeichnis einen Rahmen vor innerhalb dessen die 

Verwaltungsgebühren nach pflichtgemäßen Ermessen zu bestimmen sind, so sind hierbei 
der notwendige Verwaltungsaufwand sowie der wirtschaftliche Wert oder sonstiger 
Nutzen der Verwaltungstätigkeit für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen. 

 
(3) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Wert zum 

Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung oder sonstiger Tätigkeit maßgebend, 
soweit das Gebührenverzeichnis nichts anderes bestimmt.  

 
(4) Soweit besondere Leistungen der Umsatzbesteuerung unterliegen, erhöhen sich die 

Gebühren um die jeweils zu entrichtende Umsatzsteuer; die Erhöhung ist Teil der 
Gebühr. 

 
§ 3 Gebührenmaßstab 
 

Bemessungsgrundlage für die Gebühren sind der Personal- und Sachaufwand sowie der 
Zeitaufwand, die für die Erbringung der besonderen Leistung der Verwaltung notwendig 
ist. 
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§ 4 Sachliche Gebührenfreiheit 
 
Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben 
 

1. für mündliche und einfache schriftliche Auskünfte  
2. für die Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden 
3. für Amtshandlungen, die sich aus einem bestehenden oder früheren Dienst – oder 

Arbeitsverhältnis mit der Stadt Cottbus ergeben 
 
§ 5 Persönliche Gebührenfreiheit 
 
 Die persönliche Gebührenfreiheit richtet sich nach § 5 Abs. 6 KAG. 
 
§ 6 Gebührenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer die Amtshandlung oder sonstige 

Tätigkeit der Verwaltung beantragt hat oder durch sie unmittelbar begünstigt  
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
 
§ 7 Auslagen 
 
(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung oder sonstigen Tätigkeit 

stehen sind zu ersetzen auch wenn der Zahlungspflichtige von der Entrichtung der 
Gebühr befreit ist. Für den Ersatz der Auslagen gelten die Vorschriften dieser 
Gebührensatzung entsprechend.  

 
(2) Beim Verkehr mit anderen Behörden werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im 

Einzelfall den Betrag entsprechend § 8 Abs. 1 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Brandenburg (VwVfG Bbg) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09. März 2004 (GVBl. I S. 78) übersteigt. 

 
§ 8 Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Verwaltungsgebühren sowie besondere Auslagen werden mit Beendigung der 

Amtshandlung oder sonstigen Tätigkeit fällig, wenn nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt 
wird. In der Regel sind Gebühren und Auslagen spätestens bei Aushändigung oder 
Übersendung des beantragten Schriftstückes zu entrichten; die Aushändigung des 
Schriftstückes kann von der Zahlung abhängig gemacht werden. Werden Gebühren nach 
schriftlichem Gebührenbescheid erhoben, so sind diese 14 Tage nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Die Erbringung der besonderen Leistung kann von der Vorauszahlung der Gebühr oder 

eines angemessenen Vorschusses abhängig gemacht werden; dies gilt ebenso für die 
Erhebung eines Vorschusses auf voraussichtlich anfallende besondere Auslagen. 

 
(3) Gebühren und Auslagen können auf Kosten des Gebührenschuldners durch 

Postnachnahme eingezogen werden. 
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§ 9 Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen sowie für 

Widerspruchsbescheide 
 
(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige besondere Leistung abgelehnt oder vor ihrer 

Beendigung zurückgenommen, so sind entsprechend dem bereits geleisteten Aufwand 
10-75 von Hundert der Gebühr zu erheben, die bei ihrer Vornahme zu erheben wäre. 
Wird ein Antrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, so ist keine Gebühr zu 
erheben. 

 
(2) Für einen Widerspruchsbescheid wird nur dann eine Gebühr erhoben, wenn der 

Verwaltungsakt gegen den Widerspruch erhoben wurde, gebührenpflichtig ist und wenn 
oder soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Gebühr beträgt bei voller 
Zurückweisung 50 von Hundert der für den angefochtenen Verwaltungsakt 
festzusetzenden Gebühr. Bei nur teilweiser Zurückweisung ermäßigt sich die Gebühr 
entsprechend. 

 
§ 10  Härtefallregelung 
 

Von der Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen kann auf Antrag im 
Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn dies zur Vermeidung unbilliger 
Härten, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten geboten ist. 
 

§ 11 Beitreibung 
 

Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Brandenburg vom 18.12.1991 (GVBl. I S 661) in der jeweils geltenden Fassung im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 

 
§ 12 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus vom 
18.12.2002 außer Kraft. 
 
 
Cottbus, den …………………..      
 
Frank Szymanski 
Oberbürgermeister           
der Stadt Cottbus        
 
 
Anlage 
 
Gebührenverzeichnis
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Gebührenverzeichnis  zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus
Anlage A

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
 in €

Allgemeine Gebührensätze 

1. Anfertigungen von Kopien auf dem Wege der Ablichtungen

1.1 im Format DIN A 4

- erste Seite 1,00
- jede weitere Seite 0,10

1.2 im Format DIN A 3

- erste Seite 1,00
- jede weitere Seite 0,10

1.3 im Format DIN A 2  jede Seite 1,10
1.4 im Format DIN A 1 jede Seite 2,70
1.5 im Format DIN A 0 jede Seite 3,80

2. Auszug digitale Stadtkarte aus dem Geografischen Informationssystem (GIS) der Stadt Cottbus als 
Anlage zu dem jeweiligen Verwaltungsakt

2.1 im Format DIN A 4 und DIN A 3 je Seite 4,20

3. Amtliche Beglaubigungen

3.1 Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 1,50

3.2 Beglaubigung von einfachen, übersichtlichen Abschriften, Auszügen und Reprografien je Seite des 
Originales 3,10

3.3
Beglaubigung von Abschriften, Auszügen und Reprografien, deren Beglaubigung einen verhältnismäßig 
hohen Zeitaufwand verlangt (z.b. technische Zeichnungen, Kartenmaterial, schwiegrige wissenschaftliche 
Texte) je Seite

7,80

3.4 Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch im Ausland  (Gebühr gilt pro 
Beglaubigungsverfahren) 16,20

4. Ersatzlohnsteuerkarten 5,00

5. Einsicht  in  Akten, Karteien, Register und dgl. soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich ausliegen 2,80 max. 291,00*

6.
Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von Privatpersonen gewünscht wird, 
ausgenommen im gemeindlichen Besteuerungsverfahren sowie im Rechtsbehelfsverfahren  - je Seite 5,70

7. Gebühren nach Zeitaufwand für Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen 
und Bescheinigungen, wenn keine andere Gebühr vorgesehen ist                                                             

für jede angefangene halbe Stunde
im mittleren Dienst (Entgeltgruppen 5 bis 8) 15,70

im gehobenen Dienst (Entgeltgruppen 9 bis 12) 22,80

im höheren Dienst (Entgeltgrupppen 13 bis 15) 27,80

*) der konkrete Betrag für die "von - bis - Spanne" ist entsprechend dem Aufwand nach den geltenden Regeln für die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung der Stadtverwaltung 
festzulegen 1
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Gebührenverzeichnis  zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus
Anlage A

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
 in €

8. Volkshochschule

8.1 Ausstellen von Zertifikaten, Teilnahmebestätigungen oder anderen Bescheinigungen der Volkshochschule 2,10  max. 4,20*

9. Fachbereich Ordnung und Sicherheit

9.1 schriftliche Bestätigung über das Nichtvorhandensein von Fundsachen im Fundbüro
je angefangene 5 Minuten 2,50

9.2 Bearbeitung Sondernutzungerlaubnisse je angefangene halbe Stunde 16,60

Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

10. Zuordnung einer Hausnummer auf Antrag

10.1 Der Verwaltungsakt beinhaltet die Antragsannahme, die Zuteilung der Hausnummer, die 
Bescheiderteilung und die Rechnungslegung 21,70

10.2 zusätzlicher Aufwand für Ortsbesichtigung
Gebühr nach 

Zeitaufwand gemäß 
Ziff. 7

Auf alle Leistungen der lfd. Nr. 11 bis 14  wird der gültige Umsatzsteuersatz erhoben

11. Digitale Stadtkarte Cottbus

Der Inhalt der digitalen Stadtkarte basiert auf dem Objektschlüsselkatalog des Landes Brandenburg sowie 
der Ergänzung zur ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus. Die digitale Stadtkarte wurde durch 
Vermessungen ab dem Jahr 1999 erstellt und wird in Abständen aktualisiert

11.1 Analoge Auszüge
11.1.1 Analoge Auszüge bis DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 13,30
11.1.2 Analoge Auszüge größer  DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 24,30

11.1.3 Mehrausfertigungen
10% der Gebühr 

nach lfd. Nr. 11.1.1 
und 11.1.2.

11.2 Digitale Auszüge

11.2.1 Digitale Auszüge je angefangenen Hektar im Vektorformat   Die Abgabe erfolgt im DXF, EDBS-
Ausgabeformat oder ALK-GIAP-Ladeformat auf Datenträger oder per E-Mail 17,30

11.2.2 Digitale Auszüge  als Rasterdaten je Kartenblatt   Die Abgabe erfolgt auf Datenträger oder per E-Mail 10,30

11.2.3 Datenträger CD 0,50

11.2.4 Datenträger DVD 1,00

12. Digitale sonstige Übersichtskarten

Der Inhalt basiert aus verschiedenen Anwendungen auf  Grundlage thematischer Daten der 
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) z.B. DTK 10, DOP, sowie Daten des 
Fachbereiches Geoinformation und Liegenschaftskataster, z.B. kleinräumige Gliederung, Hausnummern, 
digitale Stadtkarte, Planungsatlas, Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)

12.1 Analoge Auszüge

12.1.1 Analoge Auszüge bis DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 6,80

12.1.2 Analoge Auszüge größer DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 7,80

12.1.3 zusätzlicher Aufwand für Datenaufbereitung
Gebühr nach 

Zeitaufwand gemäß 
Ziff. 7

*) der konkrete Betrag für die "von - bis - Spanne" ist entsprechend dem Aufwand nach den geltenden Regeln für die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung der Stadtverwaltung 
festzulegen 2
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Gebührenverzeichnis  zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus
Anlage A

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
 in €

12.1.4 Mehrausfertigung
10% der Gebühr 

nach lfd. Nr. 12.1.1 
und 12.1.2.

12.2 Digitale Auszüge                                                                                                                                            
Die Abgabe erfolgt in verschiedenen Ausgabeformaten auf Datenträger oder per E-Mail

12.2.1 Aufwand für Datenaufbereitung
Gebühr nach 

Zeitaufwand gemäß 
Ziff. 7

12.2.2 Datenträger siehe lfd. Nr. 11.2.3 
und 11.2.4

13.

Besondere Gebührenermäßigung                                                                                                                  
Auskünfte und Leistungen für wissenschaftliche Zwecke, insbesondere für die Lehre und Forschung an 
der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus und der Fachhochschule Lausitz (FHL) 
wrden um 80 % ermäßigt. Gebührenermäßigung erflogt auf schriftlichen Antrag des Studierenden.

13.1 Digitale Stadtkarte Cottbus
20% der Gebühr 
nach lfd. Nr. 11.1 

und 11.2

13.2 Digitale sonstige Übersichtskarten
20% der Gebühr 
nach lfd. Nr. 12.1 

und 12.2

14. Fachbereich Stadtentwicklung - Statistikstelle -

Veröffentlichungen
14.1 Statistisches Jahrbuch 18,00

14.2 Quartalsbericht/Halbjahresbericht 1,90

14.3 Kleinräumige Bevölkerungsdaten 7,00

14.4 Kommunalstatistische Hefte 3,00

15. Bereitstellung von nicht standardisierten Daten

15.1 Auftragsrecherche je Datenfeld 0,05

15.2 Anforderung je angefangene halbe Arbeitsstunde 15,70

16. Auszüge aus statistischen Veröffentlichungen
16.1 DIN A 4  je Seite 1,00

17. Finanzmanagement
Auszüge aus Kassenkonten abgelaufener Haushaltsjahre 
– je Haushaltsjahr und angefangene Seite 3,20

17.2 Zweit- bzw. Ersatzausfertigungen von Hundesteuermarken 3,80
17.3 Zweit- bzw. Ersatzausfertigung von Steuer- und sonstigen Quittungen 1,70
17.4 Feststellungen aus den Konten und Akten

-für jede angefangene viertel Arbeitsstunde 8,40

17.5 Erteilung steuerlicher Unbedenklichkeitserklärungen 5,80

17.6 Unbedenklichkeitserklärungen 5,20

17.1

*) der konkrete Betrag für die "von - bis - Spanne" ist entsprechend dem Aufwand nach den geltenden Regeln für die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung der Stadtverwaltung 
festzulegen 3
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Anlage A

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
 in €

18. Fachbereich Immobilien

Gebühr nach Zeitaufwand für die lfd. Nr. 18.1 bis 18.4 je angefangene halbe Arbeitsstunde 
(gehobener Dienst lfd. Nr. 7)

18.1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksverfügungen für Personenzusammenschlüsse alten Rechts 22,80

18.2 Vertreterbestellung für unbekannte Grundstückseigentümer oder deren Aufenthalt unbekannt ist 22,80

18.3 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksverfügungen für unbekannte Grundstückseigentümer oder 
für Grundstückseigentümer, deren Aufenthalt unbekannt ist 22,80

18.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Freigabeerklärungen bezüglich der Grundstücksverfügung 
Bodenreformland 22,80

18.5 Bearbeitung zur Erteilung eines Negativattestes 40,00

19. Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

19.1 Bearbeitungsgebühr für Baumfällgenehmigungen
je angefangene halbe Arbeitsstunde 18,00

*) der konkrete Betrag für die "von - bis - Spanne" ist entsprechend dem Aufwand nach den geltenden Regeln für die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung der Stadtverwaltung 
festzulegen 4
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Erläuterungen zur Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung 

der Stadt Cottbus 

16.11.2007  1 
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Austauschblatt zur Vorlage Nr. I-045/07 
 
1. Definition der Kalkulationsbestandteile 
 
Berechung der allgemeinen Gebührensätze 
 
Die Berechnung der Kosten erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Personalkosten 
2008, der Kostenpauschale für einen Arbeitsplatz mit Technikunterstützung und der 
durchschnittlich ermittelten tatsächlichen Arbeitszeit/Jahr der Dienstanweisung zur Berechnung 
und Durchführung von Verwaltungskostenerstattungen für die Entgeltgruppen 5, 6, 8 und 9 
(siehe Anlage 1). 
 
Berechnung besonderer Gebührensätze 
 
Die Kalkulationen wurden vom jeweiligen Fachbereich abgefordert. Die Berechnung erfolgte 
entsprechend dem Beispiel zur Berechnung nach tatsächlichen Kosten (siehe Anlagen 2-4, Anlage 
6, Anlagen 8 bis 10). 
 
Berechnung der Entgeltgruppen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes 
 
Für die Berechnung wurden die im BAT-O den entsprechenden Diensten zugrunde gelegten 
Vergütungsgruppen den Entgeltgruppen nach TVöD zugeordnet, dividiert durch 1496 
(durchschnittlich ermittelte tatsächliche Arbeitszeit/Jahr), dividiert durch 2 (Gebühr je angefangene 
halbe Arbeitstunde), (siehe Anlage 1a).  
 
2. Änderungen in der Verwaltungsgebührensatzung 
 
Der Gebührentarif der Verwaltungsgebührensatzung wird nicht mehr in die Teile A bis C unterteilt. 
Sie gliedert sich nunmehr in die Rubrik „“Allgemeine Gebührensätze“ und weitere Gebühren der 
jeweiligen Fachbereiche. 
 
Nicht mehr im Gebührentarif enthalten sind: 
 
Punkt 1 Anfertigung von Abschriften und Auszügen (wird in der Stadtverwaltung so nicht 

mehr angewandt) 
 
Punkt 3.4 Erteilung einer Zweitschrift von Zeugnissen (erfolgt ausschließlich durch das 

Staatliche Schulamt) 
 
Punkt 4.2 Schriftliche Auskünfte zur Marktforschung und für wirtschaftliche Dispositionen und 

Prognosen (siehe Anlage 7) 
 
Punkt 12 Bearbeitung von Anträgen zur Gewährung von Zuschüssen nach der „Kommunalen 

Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen durch Mieter“ (siehe 
Anlage 5) 

16.11.2007  2 
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3. Erläuterungen zu den Allgemeinen Gebührensätzen 
 
Punkte 1.3 bis 1.5 
Anfertigungen von Kopien in den Formaten DIN A2 bis DIN A0 werden bei der Akteneinsicht in 
Bauakten im Fachbereich Bauordnung beantragt. Die technischen Vorraussetzungen dazu werden 
nur im Fachbereich (FB) Geoinformation und Liegenschaftskataster vorgehalten. Die Gebühr wurde 
mittels tatsächlichem Zeitaufwand berechnet. Sowohl der Kopierer als auch der Plotter sind mit 
Rollenpapier in den entsprechenden Größen ausgestattet. Da jede Kopie nachbearbeitet werden 
muss (schneiden auf die entsprechende Größe), entfällt der Rabatt für Mehrausfertigungen. 
 
Punkt 2 
Der Auszug aus dem Geographischen Informationssystem (GIS) wurde auf Vorschlag des FB 62 in 
den allgemeine Teil der Verwaltungsgebührensatzung aufgenommen (siehe Anlage 8.13). 
 
Punkte 3.1 bis 3.4 
Bei den Gebühren der Punkte 3.1 bis 3.4 wurde der tatsächliche Zeitaufwand multipliziert mit der 
jeweiligen Entgeltgruppe (farblich markiert). 
Neu in den Gebührentarif wurde der Punkt 3.3 aufgenommen. Auch hier wurde der tatsächliche 
Zeitaufwand ermittelt für Mitarbeiter der EG 6. 
Der Punkt 3.4 wird nur von einer Mitarbeiterin der EG 9 vorgenommen. Die Gebühr entspricht dem 
tatsächlichen Zeitaufwand. 
 
Punkt 4 
Gemäß § 39 Abs. 1 EStG darf die Stadt für die Ersatzausstellung von Lohnsteuerkarten 5,00 € 
Gebühr erheben. Eine Erhöhung würde gegen das Gesetz verstoßen. 
 
Punkt 5
Für den Punkt 5 wurde auf Grund der sehr unterschiedlichen Zeitaufwendungen für diese 
Verwaltungstätigkeiten eine von – bis – Spanne errechnet. 
 
Punkt 7 
siehe Anlage 1a 
 
4. Erläuterungen zu den weiteren Gebührensätzen der Fachbereiche 

 
Für die Punkte 2 und 8 bis 19 erfolgten die Zuarbeiten durch die jeweiligen Fachbereiche (Anlagen 
2 – 4, Anlage 6 sowie die Anlagen 8 bis 10). Neu in den Gebührentarif aufgenommen wurden die 
Punkte 14 bis 16 des FB Stadtentwicklung/Statistikstelle (Berechnung siehe Anlage 9) und der 
Punkt 19 des FB Grün- und Verkehrsflächen (Berechnung siehe Anlage 10). 

16.11.2007  3 



20.09.2007 Kalkulation Verwaltungsgebühren sowie Tarifvergleich alt - neu Anlage C

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
Arbeitszeitauf-

wand
Verwaltungs-

zweig EG 6 EG 8 EG 9 Gebühr
(alt) € (in Minuten) 0,52 0,55 0,65 neu €

Allgemeine Gebührensätze 

1. Anfertigungen von Kopien auf dem Wege der Ablichtungen

1.1 im Format DIN A 4

- erste Seite 1,00 2 StVW 1,04 1,10 1,30 1,00
- jede weitere Seite 0,10 0,10

1.2 im Format DIN A 3

- erste Seite 1,00 2 StVW 1,04 1,10 1,30 1,00
- jede weitere Seite 0,10 0,10

1.3 im Format DIN A 2  jede Seite 1,00 2 FB 63 1,04 1,10 1,30 1,10
1.4 im Format DIN A 1 jede Seite 2,50 5 FB 63 2,60 2,75 3,25 2,70
1.5 im Format DIN A 0 jede Seite 3,50 7 FB 63 3,64 3,85 4,55 3,80

2. Auszug digitale Stadtkarte aus dem Geografischen Informationssystem (GIS)
der Stadt Cottbus als Anlage zu dem jeweiligen Verwaltungsakt

2.1 im Format DIN A 4 und DIN A 3 je Seite 8 StVW 4,16 4,20

3. Amtliche Beglaubigungen

3.1 Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 1,00 3 FB 33 1,56 1,65 1,95 1,50

3.2 Beglaubigung von einfachen, übersichtlichen Abschriften, Auszügen und Reprografien
je Seite des Originales 2,50 6 FB 33 3,12 3,30 3,90 3,10

3.3
Beglaubigung von Abschriften, Auszügen und Reprografien, deren Beglaubigung
einen verhältnismäßig hohen Zeitaufwand verlangt (z.b. technische Zeichnungen,
Kartenmaterial, schwierige wissenschaftliche Texte) je Seite

15 FB 33 7,80 8,25 9,75 7,80

3.4 Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch im Ausland
(Gebühr gilt pro Beglaubigungsverfahren) 15,00 25 FB 33 13,00 13,75 16,25 16,20

4. Ersatzlohnsteuerkarten 5,00 10 FB 33 5,20 5,50 6,50 5,00

5. Einsicht  in  Akten, Karteien, Register und dgl. soweit sie nicht zur Einsichtnahme 
öffentlich ausliegen

2,50 max. 
260,00* 5 StVW 2,60 2,75 3,25 2,80 max. 291,00*

Mittelwert

(Die farblichen Markierungen entsprechen der jeweiligen Entgeltgruppe (EG), mal Zeitaufwand ergibt die neue Gebühr. Bei der Berechnung der Mittelwerte wurden die EG addiert und durch die Anzahl der EG geteilt. 1



20.09.2007 Kalkulation Verwaltungsgebühren sowie Tarifvergleich alt - neu Anlage C

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
Arbeitszeitauf-

wand
Verwaltungs-

zweig EG 6 EG 8 EG 9 Gebühr
(alt) € (in Minuten) 0,52 0,55 0,65 neu €

6.
Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von Privatpersonen
gewünscht wird, ausgenommen im gemeindlichen Besteuerungsverfahren sowie im
Rechtsbehelfsverfahren  - je Seite

5,00 10 5,20 5,50 6,50 5,70

Mittelwert

7.

Gebühren nach Zeitaufwand für Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, 
Ausnahmebewilligungen und Bescheinigungen sowie gebührenpflichtige Tätigkeiten, 
die nach Art und Umfang nicht näher bestimmt werden können                                       
-für jede angefangene halbe Arbeitstunde-

StVW EG 5 EG 6 EG 8

- im mittleren Dienst 15,00 30 14,90 15,80 16,54 15,70
EG 9 EG 10 EG 11 EG 12

- im gehobenen Dienst 18,00 30 19,52 21,70 24,07 25,96 22,80

EG 13 EG 14 EG 15
- im höheren Dienst 22,50 30 26,11 27,67 29,60 27,80

8. Volkshochschule Zuarbeit Anlage 4 (FB 41 - Volkshochschule)

8.1 Ausstellen von Zertifikaten, Teilnahmebestätigungen oder anderen Bescheinigungen
der Volkshochschule       

2,00 bis 
max 4,00 4

2,08
2,10  max. 4,20*

9. Fachbereich Ordnung und Sicherheit Zuarbeit Anlage 2 (FB 32)

9.1 schriftliche Bestätigung über das Nichtvorhandensein von Fundsachen im Fundbüro
Erstattungsbetrag je angefangene 5 Minuten

2,50 max. 
15,00* 2,50

9.2 Bearbeitung Sondernutzungserlaubnisse je angefangene halbe Stunde 18,00 16,60

Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

10. Zuordnung einer Hausnummer auf Antrag

10.1 Der Verwaltungsakt beinhaltet die Antragsannahme, die Zuteilung der Hausnummer, 
die Bescheiderteilung und die Rechnungslegung 21,70

Mittelwerte

Zuarbeit Anlage 8 (FB 62)

(Die farblichen Markierungen entsprechen der jeweiligen Entgeltgruppe (EG), mal Zeitaufwand ergibt die neue Gebühr. Bei der Berechnung der Mittelwerte wurden die EG addiert und durch die Anzahl der EG geteilt. 2



20.09.2007 Kalkulation Verwaltungsgebühren sowie Tarifvergleich alt - neu Anlage C

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
Arbeitszeitauf-

wand
Verwaltungs-

zweig EG 6 EG 8 EG 9 Gebühr
(alt) € (in Minuten) 0,52 0,55 0,65 neu €

10.2 zusätzlicher Aufwand für Ortsbesichtigung
Gebühr nach 

Zeitaufwand gemäß 
Ziff. 7

Auf alle Leistungen der lfd. Nr. 11 bis 14  wird der gültige Umsatzsteuersatz erhoben

11. Digitale Stadtkarte Cottbus
Der Inhalt der digitalen Stadtkarte basiert auf dem Objektschlüsselkatalog des Landes 
Brandenburg sowie der Ergänzung zur ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte 
Cottbus. Die digitale Stadtkarte wurde durch Vermessungen ab dem Jahr 1999 erstellt 
und wird in Abständen aktualisiert.

11.1 Analoge Auszüge
11.1.1 Analoge Auszüge bis DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 13,30
11.1.2 Analoge Auszüge größer  DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 24,30

11.1.3 Mehrausfertigungen
10% der Gebühr 

nach lfd. Nr. 11.1.1 
und 11.1.2.

11.2 Digitale Auszüge

11.2.1
Digitale Auszüge je angefangenen Hektar im Vektorformat   Die Abgabe erfolgt im 
DXF, EDBS-Ausgabeformat oder ALK-GIAP-Ladeformat auf Datenträger oder per E-
Mail

17,30

11.2.2 Digitale Auszüge  als Rasterdaten je Kartenblatt   Die Abgabe erfolgt auf Datenträger 
oder per E-Mail 10,30

11.2.3 Datenträger CD 0,50

11.2.4 Datenträger DVD 1,00

12. Digitale sonstige Übersichtskarten

Der Inhalt basiert aus verschiedenen Anwendungen auf  Grundlage thematischer Daten
der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) z.B. DTK 10, 
DOP, sowie Daten des Fachbereiches Geoinformation und Liegenschaftskataster, z.B. 
kleinräumige Gliederung, Hausnummern, digitale Stadtkarte, Planungsatlas, 
Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)

12.1 Analoge Auszüge

12.1.1 Analoge Auszüge bis DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 6,80

12.1.2 Analoge Auszüge größer DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 7,80

(Die farblichen Markierungen entsprechen der jeweiligen Entgeltgruppe (EG), mal Zeitaufwand ergibt die neue Gebühr. Bei der Berechnung der Mittelwerte wurden die EG addiert und durch die Anzahl der EG geteilt. 3



20.09.2007 Kalkulation Verwaltungsgebühren sowie Tarifvergleich alt - neu Anlage C

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
Arbeitszeitauf-

wand
Verwaltungs-

zweig EG 6 EG 8 EG 9 Gebühr
(alt) € (in Minuten) 0,52 0,55 0,65 neu €

12.1.3 zusätzlicher Aufwand für Datenaufbereitung
Gebühr nach 

Zeitaufwand gemäß 
Ziff. 7

12.1.4 Mehrausfertigung
10% der Gebühr 

nach lfd. Nr. 12.1.1 
und 12.1.2.

12.2
Digitale Auszüge                                                                                                                
Die Abgabe erfolgt in verschiedenen Ausgabeformaten auf Datenträger oder per E-
Mail

12.2.1 Aufwand für Datenaufbereitung
Gebühr nach 

Zeitaufwand gemäß 
Ziff. 7

12.2.2 Datenträger siehe lfd. Nr. 11.2.3 
und 11.2.4

13.

Besondere Gebührenermäßigung                                                                                   
Auskünfte und Leistungen für wissenschaftliche Zwecke, insbesondere für die Lehre 
und Forschung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus und 
an der Fachhochschule Lausitz (FHL) werden um 80 % ermäßigt. Die 
Gebührenermäßigung erfolgt auf schriftlichen Antrag des Studierenden.

13.1 Digitale Stadtkarte Cottbus
20% der Gebühr 

nach lfd. Nr. 11.1 und 
11.2

13.2 Digitale sonstige Übersichtskarten
20% der Gebühr 

nach lfd. Nr. 12.1 und 
12.2

14. Fachbereich Stadtentwicklung - Statistikstelle -

Veröffentlichungen
14.1 Statistisches Jahrbuch 18,00
14.2 Quartalsbericht/Halbjahresbericht 1,90
14.3 Kleinräumige Bevölkerungsdaten 7,00
14.4 Kommunalstatistische Hefte 3,00

15. Bereitstellung von nicht standardisierten Daten
15.1 Auftragsrecherche je Datenfeld 0,05
15.2 Anforderung je angefangene halbe Arbeitsstunde 15,70

Zuarbeit Anlage 9 (FB 61 - Statistikstelle -)

(Die farblichen Markierungen entsprechen der jeweiligen Entgeltgruppe (EG), mal Zeitaufwand ergibt die neue Gebühr. Bei der Berechnung der Mittelwerte wurden die EG addiert und durch die Anzahl der EG geteilt. 4



20.09.2007 Kalkulation Verwaltungsgebühren sowie Tarifvergleich alt - neu Anlage C

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
Arbeitszeitauf-

wand
Verwaltungs-

zweig EG 6 EG 8 EG 9 Gebühr
(alt) € (in Minuten) 0,52 0,55 0,65 neu €

16. Auszüge aus statistischen Veröffentlichungen
16.1 DIN A 4  je Seite 1,00

17. Finanzmanagement

Auszüge aus Kassenkonten abgelaufener Haushaltsjahre 
– je Haushaltsjahr und angefangene Seite 2,50 3,20

17.2 Zweit- bzw. Ersatzausfertigungen von Hundesteuermarken 2,00 3,80
17.3 Zweit- buw. Ersatzausfertigung von Steuer- und sonstigen Quittungen 2,00 1,70
17.4 Feststellungen aus den Konten und Akten

 -für jede angefangene viertel Arbeitsstunde 15, 00 halbe 
Stunde 8,40

17.5 Erteilung steuerliche Unbedenklichkeitserklärungen 4,50 max. 
30,00 5,80

17.6 Unbedenklichkeitserklärungen 4,50 max. 
30,00 5,20

18. Fachbereich Immobilien

Gebühr nach Zeitaufwand für die lfd. Nr. 18.1. bis 18.4 je angefangene halbe
Arbeitsstunde (gehobener Dienst  lfd. Nr. 7)

18.1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksverfügungen für
Personenzusammenschlüsse alten Rechts

100 max. 
870,00* 22,80

18.2 Vertreterbestellung für unbekannte Grundstückseigentümer oder deren Aufenthalt 
unbekannt ist

170  max. 
1.160,00* 22,80

18.3
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksverfügungen für unbekannte 
Grundstückseigentümer oder für Grundstückseigentümer, deren Aufenthalt unbekannt 
ist

67,00 max. 
290,00* 22,80

18.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Freigabeerklärungen bezüglich der
Grundstücksverfügung Bodenreformland

100 max. 
870,00* 22,80

18.5 Bearbeitung zur Erteilung eines Negativattestes 18,00 40,00

19. Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

19.1 Bearbeitungsgebühr für Baumfällgenehmigungen       
je angefangene halbe Arbeitsstunde                                                                                 18,00

Zuarbeit Anlage 10 (FB 66)

Zuarbeit Anlage 6 (FB 23)

17.1

Zuarbeit Anlage 3 (FB 20)

(Die farblichen Markierungen entsprechen der jeweiligen Entgeltgruppe (EG), mal Zeitaufwand ergibt die neue Gebühr. Bei der Berechnung der Mittelwerte wurden die EG addiert und durch die Anzahl der EG geteilt. 5



Anlage I

Berechnungsbeispiel Verwaltungskostenerstattung Datum: 14.08.2007

Stadtverwaltung
Allgemeine Gebührensätze für Haushaltsjahr: 2008

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten 

im Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungs-
betrag in € €/min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EG 9 42.398,47 5.400,00 2.105,38 8.479,69 7,95 58.391,49 1.496,0 39,03 0,65052912
EG 8 34.983,04 5.400,00 2.105,38 6.996,61 7,95 49.492,98 1.496,0 33,08 0,55139236
EG 6 33.122,30 5.400,00 2.105,38 6.624,46 7,95 47.260,09 1.496,0 31,59 0,52651615
EG 5 30.879,52 5.400,00 2.105,38 6.175,90 7,95 44.568,75 1.496,0 29,79 0,49653246

Spalte:
3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II der DA zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen)
4 darin enthalten: Abschreibungen und Zinsen für Einrichtung und Bürogeräte

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung der Einrichtungs- und Bürogeräte
Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
Raumkosten (kalk. Miete, Reinigung, Strom, Heizung, sonst. Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten)
Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Fernsprech- und Faxgebühren
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
Fahrtkosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)
Kosten des sonstigen Bürobedarfes (u.a. Porto)

5 z.B. Spezialpapier oder Spezialmaterialien, Kosten für Leistungen Dritter
6 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung
7 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattung
8 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle



Anlage I

Recht und Verwaltungsmanagement
13.08.2007

Durchschnittliche Personalkosten 2008

(einschließlich Jahressonderzahlung, AG-Anteile SV, ZVK)
(Basis  02/2007 -Tarifanpassung  01.01.2008 = 98,2%  ;       01.07.2008 = 99%)
Grundlage: Jan-Jun 1,0 VZE;  Jul-Dez 0,8 VZE

Entgeltgruppe PK 2008 gesamt Stundensatz/Entgeltgr.
Beschäftigte in € in €

1 keine Beschäftigten in dieser Entgeltgr.
2 26.556,32 17,75
3 28.235,03 18,87
4 29.626,78 19,80
5 30.879,52 20,64
6 33.122,30 22,14
7 keine Beschäftigten in dieser Entgeltgr.
8 34.983,04 23,38
9 42.398,47 28,34

10 47.854,18 31,99
11 53.743,56 35,92
12 58.471,09 39,08
13 58.850,10 39,34
14 62.739,10 41,94
15 67.550,79 45,15

durchschnittlich ermittelte tatsächliche Arbeitszeit/Jahr

Nominelle Arbeitszeit 1.887 Std.
./. Feiertage       66 Std.
./. Ausfallzeiten d. Krankheit (Grundlage Vorjahr)     109 Std.
./. Urlaubstage     216 Std.
tatsächliche AZ/Jahr 1.496 Std.

ø Anzahl d. Beschäftigten zum gegenwärtigen Zeitpunkt 1.572 Pers

Die Gemeindeunfallversicherung von  7,95 €  pro AN/Jahr ist in die Gebührenrechnung einzubeziehen.



Anlage I

Recht und Verwaltungsmanagement
13.08.2007

Durchschnittliche Personalkosten 2008  -  Neueinstellungen nach Inkrafttreten des TVÖD

(einschließlich Jahressonderzahlung, AG-Anteile SV, ZVK)
(Tabelle TVöD 01.07.2007 Stufe 2 - Tarifanpassung 01/08 = 98,2% ; 07/08 = 99%)

Entgeltgruppe PK 2008 für Stundensatz/Entgeltgr.
Beschäftigte Neueinstellungen in €

1 17.863,61 11,94
2 22.383,22 14,96
3 24.334,54 16,27
4 24.750,63 16,54
5 26.070,65 17,43
6 27.247,18 18,21
7 27.806,75 18,59
8 29.758,07 19,89
9 31.649,24 21,16

10 35.942,33 24,03
11 37.325,82 24,95
12 38.709,30 25,88
13 42.755,89 28,58
14 46.448,07 31,05
15 51.235,58 34,25

durchschnittlich ermittelte tatsächliche Arbeitszeit/Jahr

Nominelle Arbeitszeit 1.887 Std.
./. Feiertage       66 Std.
./. Ausfallzeiten d. Krankheit (Grundlage Vorjahr)     109 Std.
./. Urlaubstage     216 Std.
tatsächliche AZ/Jahr 1.496 Std.

ø Anzahl d. Beschäftigten zum gegenwärtigen Zeitpunkt 1.572 Pers

Die Gemeindeunfallversicherung von  7,95 €  pro AN/Jahr ist in die Gebührenrechnung einzubeziehen.



Austauschblatt zur Vorlage Nr. I-045/07  Anlage 1 

Ermittlung der Kostenpauschale für einen Arbeitsplatzes mit Technikunterstützung 
 
 
 
      Angaben in € 

Bereich                                   
empfangender Unterabschnitt 2008 
DS-Lohn  29,44
UA 0200 
Reisekostenmodul  1,69
UA 0200 
Stellenplanmodul  12,91
UA 0200 
ds-Pershoch  5,73
UA 0200 

Summe UA 0200 49,77

Personalkosten SG EDV/Netze 549,90
UA 0210 
Sachkosten SG EDV- Netze 59,02
UA 0210 
PC-Kosten 910,68
UA 0210 

Summe UA 0210 1.519,60

KIRP  432,39
UA 0211 
Fiwes Classic  103,62
UA 0211 

Summe UA 0211 536,01

  
TUI-Pauschale 2.105,38

 
 
 



Fachbereich 33/StVW Kalkulation Verwaltungsgebührensatzung Anlage I

lfd. Nr. Gegenstand Gebühr
Arbeitszeitauf-

wand
Verwaltungs-

zweig EG 6 EG 8 EG 9 Gebühr
(alt) (in Minuten) 0,52 0,54 0,65 (neu)

A.   Allgemeine Gebührensätze 

1. Anfertigungen von Kopien auf dem Wege der Ablichtungen

1.1. im Format DIN A 4
- erste Seite 1,00 2 StVW 1,04 1,08 1,30 1,00

- jede weitere Seite 0,10 0,10
1.2 im Format DIN A 3

- erste Seite 1,00 2 StVW 1,04 1,08 1,30 1,00
- jede weitere Seite 0,10

0,10

2. Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise

2.1 Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 1,00 3 FB 33 1,56 1,62 1,95 1,50

2.2. Beglaubigung von einfachen, übersichtlichen Abschriften, Auszügen und Reprografien je
Seite

2,50 6 FB 33 3,12 3,24 3,90 3,10

2.3 Beglaubigung von Abschriften, Auszügen und Reprografien, deren Beglaubigung einen
verhältnismäßig hohen Zeitaufwand verlangt (z.b. technische Zeichnungen,
Kartenmaterial, schwierige wissenschaftliche Texte) je Seite

15 FB 33 7,80 8,10 9,75 7,80

2.4 Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch im Ausland 15,00 25 FB 33 13,00 13,50 16,25 16,20

2.5

Zweit- bzw. Ersatzausstellung von Lohnsteuerkarten 5,00 10 FB 33 5,20 5,40 6,50 5,00

Gem § 39 Abs 1 EStG darf die Stadt für die Ersatzausstellung von Lohnsteuerkarten 5,00 € Gebühr erheben. Eine Erhöhung verstößt gegen das Gesetz. 

20.09.2007 1



Anlage Ia

Datum: 14.08.2007
Berechnung der Entgeltgruppen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes für die Verwaltungskostenerstattung je angefangene halbe Arbeitsstunde

FB 10
für Haushaltsjahr: 2008

mittlerer Dienst

BAT Ost
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten im 

Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungsbetrag 
in €/halbe Stunde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VII EG 5 30.879,52 5.400,00 2.105,38 6.175,90 7,95 44.568,75 1.496,0 14,90
VI b EG 6 33.122,30 5.400,00 2.105,38 6.624,46 7,95 47.260,09 1.496,0 15,80
Vc EG 8 34.983,04 5.400,00 2.105,38 6.996,61 7,95 49.492,98 1.496,0 16,54

Mittelwert 15,74
gehobener Dienst 15,70

BAT Ost
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten im 

Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungsbetrag 
in €/halbe Stunde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vb EG 9 42.398,47 5.400,00 2.105,38 8.479,69 7,95 58.391,49 1.496,0 19,52
IVb EG 10 47.854,18 5.400,00 2.105,38 9.570,84 7,95 64.938,35 1.496,0 21,70
IVa EG 11 53.743,56 5.400,00 2.105,38 10.748,71 7,95 72.005,60 1.496,0 24,07
III EG 12 58.471,09 5.400,00 2.105,38 11.694,22 7,95 77.678,64 1.496,0 25,96

Mittelwert 22,81
höherer Dienst 22,80

BAT Ost
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten im 

Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungsbetrag 
in €/halbe Stunde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II EG 13 58.850,10 5.400,00 2.105,38 11.770,02 7,95 78.133,45 1.496,0 26,11
Ib EG 14 62.739,10 5.400,00 2.105,38 12.547,82 7,95 82.800,25 1.496,0 27,67
Ia/I EG 15 67.550,79 5.400,00 2.105,38 13.510,16 7,95 88.574,28 1.496,0 29,60

Mittelwert 27,80
27,80



Anlage Ia

Spalte:
3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II der DA zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen)
4 darin enthalten: Abschreibungen und Zinsen für Einrichtung und Bürogeräte

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung der Einrichtungs- und Bürogeräte
Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
Raumkosten (kalk. Miete, Reinigung, Strom, Heizung, sonst. Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten)
Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Fernsprech- und Faxgebühren
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
Fahrtkosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)
Kosten des sonstigen Bürobedarfes (u.a. Porto)

5 z.B. Spezialpapier oder Spezialmaterialien, Kosten für Leistungen Dritter
6 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung
7 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattung
8 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle



Anlage 2

Verwaltungskostenerstattung Datum: 23.08.2007

FB: 32
Allgemeine Gebührensätze für Haushaltsjahr:  2008

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten im 

Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 

in %
Erstattungs-betrag 

in €

Erstattungsbetrag
in €/halbe Stunde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SB Marktorganisation 8 34.983,04 5.400,00 299,88 2.105,38 6.996,61 7,95 49.792,86 598,40 33,28 16,64

Spalte:
3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II der DA zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen)
4 darin enthalten: Abschreibungen und Zinsen für Einrichtung und Bürogeräte

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung der Einrichtungs- und Bürogeräte
Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
Raumkosten (kalk. Miete, Reinigung, Strom, Heizung, sonst. Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten)
Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Fernsprech- und Faxgebühren
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
Fahrtkosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)
Kosten des sonstigen Bürobedarfes (u.a. Porto)

5 z.B. Spezialpapier oder Spezialmaterialien, Kosten für Leistungen Dritter
6 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung
7 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattung
8 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle

Bei Nichtbüroarbeitsplätzen (z.B. Politessen) sollten die Bruttoarbeitskosten (Spalte 3) mit einem prozentualen Aufschlag von 10 % zum Ansatz gebracht werden.
Kosten aus Spalte 4 bis 8 entfallen in diesen Fällen.

130 bis 180 Erlaubnisse jährlich (gehobener Verwaltungsdienst)



Anlage 2

Berechnung Verwaltungskostenerstattung Fundbüro Datum: 15.08.2007

FB: 32
An: FB Recht- und Verwaltungsmanagement

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale TUI

20% 
Gemeinkosten GUV

Personal-
kosten im 

Jahr

Ges.-
arbeitsstunden 

2008
Kosten pro 

Stunde
Kosten pro 

Minute
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SB Fundbüro 5 30.879,52 5.400,00 2.105,38 6.175,90 7,95 44.568,75 1.496 29,79 € 0,497 €

Inhalt Satzung: Erstattungsbetrag je angefangene 5 Minuten 2,48 €

Spalte:
3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II)
4 entsprechend Punkt 5.2 -Sächliche Kosten- der Dienstanweisung
5 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung (Anlage III)
6 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung
7 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle



Anlage 3

Zuarbeit - Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 24.08.2007

Anlage - Gebührentarif zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus

lfd. Nr. 16.5. - Unbedenklichkeitserklärungen

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und 
Aufwand 

über der SK-
Pauschale 

hinaus TUI

20% 
Gemeinkoste

n GUV
Personalkost
en im Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungs-
betrag in €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teamleiter 
20.1.1 EG 9 42.398,47 5.400,00 2.105,38 8.479,69 7,95 58.391,49 1.496,0 39,03

€/min 0,6505291

Bearbeitungszeit beträgt min: 8 0,6505291 5,2042328

lfd. Nr.: 16.1  Auszüge aus Kassenkonten abgelaufener Haushaltsjahre

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und 
Aufwand 

über der SK-
Pauschale 

hinaus TUI

20% 
Gemeinkoste

n GUV
Personalkost
en im Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungs-
betrag in €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SB 
Sachkonten EG 8 34.983,04 5.400,00 2.105,38 6.996,61 7,95 49.492,98 1.496,0 33,08

€/min 0,5513924

SB Personen-
konten EG 6 33.122,30 5.400,00 2.105,38 6.624,46 7,95 47.260,09 1.496,0 31,59

€/min 0,5265162

Bearbeitungszeit beträgt min: 6 0,5513924 3,30835428
6 0,5265162 3,15909693

6,4674512
gez. Dahley Durchschnitt 3,2337256

Fachbereich Finanzmanagement
Servicebereich Kassenverwaltung



Anlage 3

KALKULATION VERWALTUNGSGEBÜHREN

Sachgebiet Steuern

Erteilung steuerlicher Unbedenklichkeitserklärungen

Beteiligte 0,33 MA EG 6
2     MA EG 8
1     MA EG 9

Dauer ca. 10 min

Durchschnittskosten MA/min

   (0,33 MA x 0,53 €/min + 2 MA x 0,55 €/min + 1 MA x 0,65 €/min) / 3,33 MA = 
0,58 €/min

Gebühr

   0,58 €/min x 10 min = 5,80 €

Anmerkung In der Praxis wird der Nutzen für den Gebührenschuldner nicht berücksichtigt,
da er nicht zu ermitteln und zu objektivieren ist. Es wird lediglich ermittelt, ob 
Steuerschulden bestehen, wobei der Aufwand relativ konstant ist. Die Verwendung
von Rahmensätzen kann somit entfallen.

Zweit- bzw. Ersatzausfertigungen von Steuer- und sonstigen Quittungen und Ersatz
von Hundesteuermarken

Hier sollte aufgrund des unterschiedlichen Aufwandes (allerdings erfolgt die Ermittlung nur für das
Sachgebiet Steuern !) eine Trennung zwischen Zweit - und Ersatzausfertigungen von Steuer- und
sonstigen Quittungen (im Regelfall Zweitschriften von Unbedenklichkeitserklärungen) sowie dem
Ersatz von Hundesteuermarken vorgenommen werden.

Zweit- bzw. Ersatzausfertigungen von Steuer- und sonstigen Quittungen

Beteiligte 0,33 MA EG 6
2     MA EG 8
1     MA EG 9

Dauer ca. 3 min

Durchschnittskosten MA/min

   (0,33 MA x 0,53 €/min + 2 MA x 0,55 €/min + 1 MA x 0,65 €/min) / 3,33 MA = 
0,58 €/min

Gebühr

   0,58 €/min x 3 min = 1,74 € gerundet 1,70 €

Ersatz von Hundesteuermarken



Anlage 3

Beteiligte 1 MA EG 6

Dauer ca. 7 min

Sachkosten 0,16 € pro Steuermarke

Gebühr
   0,53 €/min x 7 min + 0,16 € = 3,87 € gerundet 3,80 €

Feststellungen aus Konten und Akten 

Beteiligte 7 MA EG 6
2 MA EG 8
2 MA EG 9

Durchschnittskosten MA/min

   (7 MA x 0,53 €/min + 2 MA x 0,55 €/min + 2 MA x 0,65 €/min) / 11 MA = 
0,56 €/min

Gebühr pro angefangene viertel Arbeitsstunde Neuer Maßstab !

   0,56 €/min x 15 min = 8,40 €

Prinzipiell stellt sich die Frage nach dem Sinn von solchen Kalkulationen aus mathematischer
Sicht, da die zeitlichen Basisgrößen nur geschätzt sind und somit eine Schätzung der Gebühr 
letztlich die gleiche Ergebnisungenauigkeit hat wie die rechnerisch ermittelten Größen. 
Besonders bei sehr kleinen Zeitrahmen als Ausgangsgröße können bei den Annahmen Ergebnis-
schwankungen von mehreren 100 % entstehen, die alle begründbar wären ( z.B. wird niemand  
exakt ermitteln können wie lange der Ersatz einer Hundesteuermarke dauert, 2 oder vielleicht 
10 min ?, also wird hier bereits lebensnah geschätzt). 
Somit wäre eine qualifizierte Schätzung bei verschiedenen kleinen Verwaltungsgebühren sicher 
sinnvoll und wahrscheinlich genauso gerichtsfest wie die Rechenkunststücke, aber bei weitem
nicht so aufwendig.

Noch ein Hinweis zur Zuordnung aller Gebühren zu Fachbereichen. Ein Teil der Gebühren
entstammt der ursprünglichen Allgemeinen  Verwaltungsgebührensatzung und sollte für alle 
Bereiche gelten! Feststellungen aus Konten oder Akten z.B. gibt es also nicht nur im FB 20.
Wenn man dann so detailliert Kosten berechnet, müsste man das berücksichtigen.

Prinzipiell sollte man aus Praktikabilitätsgründen die Gebührensätze auf volle 50 Cent abrunden.

Zusätzlich zu meinen letzten Ausführungen muss ich in den von mir überrechneten Positionen
noch darauf aufmerksam machen, dass die mit Abstand größten Faktoren der Rechnung nach wie
vor geschätzt sind. Die Überarbeitung der kleineren Faktoren aufgrund von Veränderungen hinter
den Kommastellen ist mathematisch ungefähr so sinnvoll, als wenn ich die Zeit für eine Autofahrt
nach Berlin berechnen will und nicht 120 km sondern dann 120,2 km als Entfernung ansetze und
dann letztlich auf der Autobahn doch Stau habe….

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Paschke



Anlage 4

Berechnungsbeispiel Verwaltungskostenerstattung Datum: 17.08.07

FB: Volkshochschule
An: FB 10 für Haushaltsjahr: 2008

Funktion Entgeltgruppe
Personal-

kosten
Sachkosten-
pauschale

Aufwand über der 
SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkost-

en im Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungs-
betrag in € €/min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekretärin 6 33.122,30 5.400,00 0,00 2.105,38 6.624,46 7,95 47.260,09 40,0 2,10 bis 4,20 0,52

* pro Vorgang, je nach Aufwand
4 min *0,52 2,10 (Zertifikat nach 2000 mit entsprechender Software ausgedruckt, gesiegelt, unterschrieben)
5 bis 8 min *0,52 2,60 bis 4,20 (Zertifikat vor 2000 aus dem Archiv geholt, manuell schreiben, siegeln, unterschreiben)

Spalte:
3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II der DA zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen)
4 darin enthalten: Abschreibungen und Zinsen für Einrichtung und Bürogeräte

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung der Einrichtungs- und Bürogeräte
Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
Raumkosten (kalk. Miete, Reinigung, Strom, Heizung, sonst. Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten)
Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Fernsprech- und Faxgebühren
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
Fahrtkosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)
Kosten des sonstigen Bürobedarfes (u.a. Porto)

5 z.B. Spezialpapier oder Spezialmaterialien, Kosten für Leistungen Dritter
6 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung
7 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattung
8 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle

Bei Nichtbüroarbeitsplätzen (z.B. Politessen) sollten die Bruttoarbeitskosten (Spalte 3) mit einem prozentualen Aufschlag von 10 % zum Ansatz gebracht werden.
Kosten aus Spalte 4 bis 8 entfallen in diesen Fällen.

gez. Rahmfeld
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Außer-Kraft'Setzung der ,,Kommunalen Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zurM_odernisierung durch Mieter., (KMieterModR)
hier: Anderung des Gebührentarifes Verwattungsgebührensatzung der Stadt Cottbus

Sehr geehrter Herr Bartels,

die Außer-Kraft-Setzung der,,Kommunalen Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Mo-dernisierung durch Mietef'(KMieterModR) vom 25.09.1996 wurde am td.tZ.ZO01 durch die
stadtverordnetenversammlung beschlossen und im Amtsblatt für die stadt cottbus Nr. z4 vom
29. Dezember 2001 bekannt gemacht. (Anlage)

Eine Prüfung der verwaltungsgebührensatzung der stadt cottbus, veröffenflicht im Amtsbtatt für dieStadt Cottbus Nr' 16 vom 28. Dezember 2002 im A 60 ergab, dass im Gebührentariizur Verwal-
tungsgebührensatzung der Stadt Cottbus im Punkt B - Blsondere GebührensäEe lfd. Nr. 12.jedoch noch der Gegenstand

"Bearbeitung von Anträgen zur Gewährung von Zuschüssen nach der "Kommunalen Richtti-
nie zur Förderung der Modemisierung von Wohnungen durch Mietef'Äit einer Gebühr von
1,57" der bewilligten Zuschusssumme, mindestens jedoch 5,00 €

enthalten ist.

Aufgrund der o. g. Außer-Kraft-setzung der KMieterModR bitte ich Sie, beider nächsten überarbei-
tung der verwaltungsgebührensatzung diesen punkt ersatzlos zu streichen.

Mit lreundlichen Grüßen

tfuß
Koitzsch

Anlage

[Uns€re Zeichen/Unsere Nachricht voml
D lV-60-do

lvbrancher/mi6tenno/2001 /Hausmitteilun gGebühren.doc



STV COTTB.LIEGENSCH.28/A8/2OA7 87:  L3 +49-355-51223A4

\CI
d)
o,(U
c

d
o
\

\  \q,

\\

\)

5
o

ä
!u
lt,
c
,o
6 ogE

, J '
= E E
o  g g
c t t  ^ u ,  o( I I  = Q O
=  - J l z

3 S,F E

ggääg
q )  u E t ' )  S J

t€E*E
üiö*iH

EüEEg
äfigä ä
äägf#
s Fe8 ä

F äE*E
i|jl- *,o .,, '\
3l

-*
(J

EE
Be
o t
,tt ;i

ss E
€6 E
ägs
Eq s
t LQ . t  . g

F3 €
Ti o, '=

EE E
SE E

ägü
g# -$
Eg z
; t l  E
ö 9  . S
c v _  ose P
H,F ö
.EE ü
gE b
f rE 3

ä# E
H$ E
ä$ Eg
Hd 'e p
c; #$
FB e={
ö*= $€
H; eT
€s 3a
Eä Ec
EG gg
AE äH

H
I*
oo(\{
criq
\f
AI

E
a
o
o

d
\t

rl
'{
u

"0
\

ii

N

@
o
o
c{
-c(It
I
(g
-c
tt=o
I
L

e

E
IAo)c=
E
ä
I

r c ' J
N l

U,
g
C'o(
m
tL

.G(,
g
.E
t
|!

t
o

E
N
oo
o
o
ü
GI
.:
tü
gt
.,z
o
o

o
tD
tr
-g
o
E
nJ
o
E

.c
!=
.o
o(9

o
tl
gt
c
3
ü

ut

N
tr
.9
fit
5

!
rü
Y

\-,'

,ä t!
o ) F
S  o r q ,

E F:o -
b.g

t

|{)
o)

g
r-.
N

o
t
=

EE A
E#E
=t6qg.s

',

oo
d
C"
a

0
o
.0
q)

Y

( E . =

FEä
lg-

D

g,

a
o)c?
@
l{t

r{,
c?
00(9
o?

I

f(9

o)
l{'
ct)
t-

C
o
tt

- o
> s J

N ' 6
Eo(t

o

ol(o
oi
i-
a
oo

v
@

o
F.
t(,
6t

3
F

o

0()
co.
l(,
o
q
(\

@
(l)_

lo
o
ni

gäC

q
o
o
v
lf)

I
c,
ctov
t t

S c
H#öe

q-

o

t+
o
C"
c4)
cli
rif

€
v
lf,
co
Frs

F$
uJ err

N CD o

c
.o
Y
c
:t

LL

6t
co
IL

(o
cD
tt

c o E
rL



,o
. !o-
q.|,

, t i :

o t \q p o
Ä o
C N

o
-f
N

'd
5
dl
o

J

IE
lr-ü
6

D
x
H

e
os
Ho

uq,

D
I
az

o
9
ov
bo
c=
N
dq
E

ta

EO

i;
D

o-E
q
r

c-
q,

o

o
tt
c
E
oo
:ll
o
ll

oe
(!

o
c
6l
ot
F
o
d'

ot
c
t! o9
.s8
g ) N

E =g t
8 ' gg 6
P 5
g d
g | T
o ;
I t 5
F +
ol
Eg
l!

o

.g
tt

rE

o
c,
o
g
o
tr
6'
c
rl)
.o
o
s.
0,
ql
t,
C)
tl

o
CL
o.=
G!)

6
ot
c
lll

{)
tt
Itltr
t
c
E( ) C o
P N
6, dl
O l !

P
:fzg
t2
(l,
c
.9

C . 4
o r o

98,
U ' =
o f ü
= ( I lc F
9 0
i
65
6
c t '

EE
8E
ä -  b
g ö  d r
5 i  \
8 , 1  F
.H-s  P
€ä .a' E | r  EgE E
E_i  e
äE 3,
q t g  ö  c ,

5F :E
Eä p gE
EE -{E €*
äE -E SE g E

*,EgE;; g8
6 E 'd  P  i :  e  F i l  _  q t
E.üneEE4EEq,
ä ' - " - l * d a J i a . c .
E^qigö.8*ätE
E E . ! 1 4  - O ' i = - r

ä.aEflEäsEeE
HgfiE=PaE-5aE
E ;  ^ r  1 9 . 9 r ä * r o  P
Eä äE bES, iE€
#:E-beälIF:
äEt?5n4l=tE8E5Eäö,9EHf i
;9EE T ' ;  b  E  P  9
#=99,8äEöEEggeeE9EE*s

[FE3ö i f t ,
h u ' 9  IgEEH
E*Eg' ä " r i  ö =q r  pg
- *cP ää5t*
&E+=, f i ; -E
" i g ä  

o
h i ' S l d O

oo)
c
g
o
f(u
tr
ll)
o
o

5
o
o,
E
E
tl'
E
(l,

: o )xE
Itl (1,

Fg
F ' r
t d t
9 o
s ,5
F#g
<b5
O P E
r Y ( )
€äE
= o l l j

$ ie
E5P
e =  J+eü
€inE
? r N
o t i = / , / J
q  c . =o o
TE?
F N J
ä E  o
ü 5€
o . - cp -bt
o  _ - :
E5E.E  

E :
EEE
ces
o
lC
c,
o
6
c)
äo
? i
ö g
o 6
E - c

Pbg . c
E O
c n t

! l " '  o
rl
ol
@l

r O ( O F . O

c\

9
\

qt d)
r o E
q r =

ö @q r o
E O
üE
F l <
7i tll,
UJ ,E

t9
th 6

c-{
(\ltr

N
q
N

la,
N

Eä€
E t -  6
E €  g

o
o
(o
o)q

o
(o
q,
s

q
(o
ot
Y

q
(o
o
a

E.;
a
t
o =
J f i
N - t

o
e
0)
IL

o

v.
r
o,
at()

tf}
(t
6
cO
o)

"f(()

o

I
r.j

<t
q
cc
F-
(l

F-
t .

;)
o

@

rO l rO
oJ lq ,
N I F -

o?
F.

u!
o
F

c
g
u,

- o
)s< rr
ö . 8( \ t o

Eo(,

N

')(o_
o)
N
sf
di

o_
)
o

r t N
f . - l N
odl.tqE
o l -

=
F

lE"-lH
q)
co-
t.c,
o

c.i

I'
!):
o
r
Ni

u
C
.g
a

.Efi
CE
ä$;
2? i( l ' ; i

N q )
Eg

g+
EB

tt

I
o
oq
rO

3

oq
to

o_
clö
q
r()

I
d
o
c
tf)

-!
O cq d )
9 6
ü o
O -!a
.L

@

F l ov-l-1
@ t sqlE
(\ilN
s t q

@
lr)_
c")\r
\
fr)
tft

g"

F.q
6
l')

J o ,-se
c ' E
U J u

c{

g,

o
uJ

o
r
(,
ul

r

o
r!

C\l

(,
uJ

Tn
o
-<
ID .o D

t E : a T  L A B Z / 8 8 / V ZPAEZZI9-999-6t+
'H3SN393I]'81103 

AlSJIA



ifufao a a -'  av \ " - r  T

Hausmitteilung

An; Personal- und Organisationsamt
Frau Götz

Ihre Zeichenilhre Nachricht voml 23.04.07

r'-_- Q.

Aktualisierung Verwaltungsgebührensalzung der Stadt Cottbus

Sehr geehrte Frau Götz,

in Bezug auf lhr Schreiben vom 23.04 .2007 zur Aktualisierung der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus teile ich lhnen 'iit, d".r-die Unterneh-
mensförderung in o. g. Sache eine Fehlmeldung abgibt.

Freundlighe Grüße
.t' 
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Stadtvenrualtung Cottbus StW- Vorlage
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster Anlage 8.5

Ermittlung der Kostenpauschale für einen Arbeitsplatz mit Technikunterstützung
für das Jahr 2008

Bereich
em pfanqender U nterabsc h n itt Kosten

für

DS- Lohn *

uA 0200
29,44

Reisekostenmodul *

uA 0200
1 , 6 9

Stellenplanmodul *

uA 0200
12 ,91

ds-Pershoch *

uA 0200
5,73

Summe 0200 49.77
Personalkosten SG EDV/Netze
uA 0210

549,90

Sachkosten SG EDV- Netze
uA 0210

59,02

PC-Kosten
uA 0210

91U,68

Summe 0210 1.519,60
KIRP *

u40211
432,39

Fiwes Classic
u40211

103,62

Summe 0211 536,01

Kostenpauschale für einen PC-Apl. 2 .105.38

Betreuung EDV

Betreuung EDV

Leasing-PC's

* Personalkosten, Sachkosten, Einführungskosten, Kosten für Pflege und Wartung

21.08.2007
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Stadtverwaltung Cottbus
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

StW- Vorlage
Anlage 8.9

Vergleich Einnahmen Jahresrechnung 2006 / Gebühren 2007

Vergleich geht von gleichbleibendem Auftragsvolumen aus (Bürger, Ingenieurbüros, Firmen)

ätt#.{#liian öä#ffi rtr.ve,rti

Aufträge 2006
Anzahl Format I Nettopreis Gesamt

129 A4 | 5,00 € 645.00 €

29 A3 I  6,20 € 179,80  €
824,80 €

Anzahl Format Nettooreis Gesamt
1 7 M 8.70 € 147,90 €

I A1 1 3 , 9 0  € 125,10 €

33 AO 24,00 c 792,00 €

1.065,00 €

{.889,80 €

302,37 C

2.192,17 C

Summe (Netto):

Ust.: 19o/o

Summe (Brufto):

Abführunq an das Finanzamt:

Gesamteinnahmen (Netto):

Summe (Netto):

Ust.: 16Vo

Summe (Brutto):

3.470,00 €

659,30 €

4.129,30 €,

1.964,22€

10.338.00 €

1.654.78 €

11.997,',18 €,

14.189,35 €

diqitale AuCzüqe aus dem Stadtkartenwerk:

2006

4O4 ha x 25,60 € (Netto)

Summe (Netto): 10.342,40 €

Ust.: 160/o

Summe (Brutto):

Gesamteinnahmen (Brutto):

Abführunq an das Finanzamt: 1.957,15 €

Gesamteinnahmen (Netto): 12.232,20 €

Aufträge 2007
Anzahl Format Nettopreis Gesamt

1 5 8 A4 und A3 13,00 € 2.054.00 €

2.054.00 €

404 ha x 17,00 € (Netto)

summe (Netto): _9!9999-!_

Ust.: 19 % 1.304,92 €

Summe (Brutto): 8.172,92 €

12.302,22 €

Anzahl Format Nettopreis Gesamt

59
42, Al unc

AO
24,00 c 1.416,00  €

1.416,00 €

21.08.2007



Vergleich Gebühren Studenten 2006 / Gebühren 2007

lm Jahr 2006 wurden für die Studenten der BTU und der FHL Aufträge mit einem Auftragsvolumen von
31.346,80 € (Netto) nicht erhoben erbracht.
Die Umsatzsteuer in Höhe von 5.015,49 € wurde als steuerpflichtiger Eigenverbrauch an das
Finanzamt abgeführt. Es wird ein Rabatt von 80% empfohlen .
Vergleich geht von gleichbleibendem Auftragsvolumen aus.

Stadtverwaltung Cottbus
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

Aufträge 2006
Anzahl Format Nettopreis Gesamt

3 A4 5,00 € 15,00 €
7 A3 6.20€ 43,40€
12 A2 8,70 € 104.40 €
1 7 A1 13,90 € 236.30 €
21 AO 24,OO E 504.00 €

StW- Vorlage
Anlage 8.10

Aufträge 2007
Anzahl Format Nettopreis Gesamt

10 A4 und A3 13 ,00  € 130,00 €

50
A2, 41 und

AO 24,00€ 1.200,00 €

1.330.00 €

nach lfd. Nr. 18 TeilC: 20Yo
Summe (Netto):
Ust. 19%:
Summe (Brutto):

1 .189 ha x 17,00 € (Netto)

20.213.00€

*. Summe (Netto):

Ust.: 160/o

Summe (Brutto):

* Ust. aus Jahresstatistik

1 .189  ha

Summe (Netto):

x 25,60 € (Netto)

903,10 €
144,50 €

1.047,60 €

144,69 €

35.308.54 €

4.870,80 €

36.356,14 €
(nicht erhoben)

5.015,49 € *

31.340,65 €

316,54 €

2006 2007

Ust: 16%

\=r. Summe (Brutto):

* Ust. aus Jahresstatistik

Gesamteinnahmen (Brutto):

Abführung an das Finanzamt:

Summe (Netto):

nach lfd. Nr. 18 TeilC: 20%
Summe (Netto):
Ust. 19%:
Summe (Brutto):

Gesamteinnahmen (Brutto):

Abführung an das Finanzamt:

Summe (Netto):

4.042,60€
768,09 €

4.810,69 €

5.127,23 €

818,63 €

4.308,60 €
(nicht erhoben)

* weicht geringfügig von Jahresstatistik ab (Rundung, Mehrausfertigung, Rabatt)

21.08.2007



Stadtverwaltung Cottbus
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

StW- Vorlage
Anlage8.11

Gesamtvergleich Gebühren 2006 / Gebühren 2007

2006

12.232.20 €

-5.015,49 €

0,00 €

Einnahmen Netto
aus Anlage 9 (Bürger u. a.)

Abführung an das Finanz-
amt (2006) bzw. Einnahmen

Netto (2007)
aus Anlage 10 (Studenten)

Einnahmen Netto
Hausnummern sh. Lfd. Nr. 17 TeilC

(jährlich ca. 200 Bescheide)

Gesamteinnahmen (Netto)

10.338.00 €

4.308.60 €

4.000.00 €

18.646.60 €_J-215-n_g

Differenz (2006 ; 2007 l:

Zuordnung zum VWH:

11.429,89 €

7.429,89 €
4.000,00 €

(1  .6120.150002)
(1 .6120.10001 1)

21.08.2007



Stadtverwaltung Cottbus StW- Vorlage
FB Geoinformation und Liegenschaftskataster Anlage 8.12

Vorschlaq Erqänzunq zur Ziffer 4

lfd. Nr. Gegenstand
Gebühr
in Euro

4

Gebühren nach Zeitaufwand
für Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen und
Bescheinigungen sowie
gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der
Gebührensatzung nicht näher bestimmt werden können und für die im
Gebührentarif keine besondere Gebühr vorgesehen ist, sind nach dem
Zeitauflruand abzu rechnen

21.08.2007



Stadtvenrualtu ng Cottbus
FB Geoinformation und Liegenschaftskataster

StW- Vorlage
Anlage 8.13

Kalkulation der Gebühren für Ausdrucke aus
dem WebGlS Gottbus

Ausdruck der diqitalen Daten auf

empfohlene Gebühr

EG 6: nach Absprache Frau Nousch am 25.06.2007 als EG analog Karten/Pläne lfd. Nr. 2

Vorschlaq:

lfd. Nr. Gegenstand
Gebühr
in Euro

1 .4

Auszug digitale Stadtkarte aus dem Geografischen
Informationssystem (GlS) der Stadt Cottbus als Anlage zu
dem jeweiligen Venrvaltungsakt bis
DIN A3

4,20

21.08.2007



Anlage 9

Berechnungsbeispiel Verwaltungskostenerstattung Datum: 28.08.2007

FB  61 - Statistikstelle
Allgemeine Gebührensätze für Haushaltsjahr: 2008

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten 

im Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungs-
betrag in € €/min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EG 8 34.983,04 5.400,00 2.105,38 6.996,61 7,95 49.492,98 1.496,0 33,08 0,55139236
EG 5 30.879,52 5.400,00 2.105,38 6.175,90 7,95 44.568,75 1.496,0 29,79 0,49653246

62,88
Spalte: Durchschnitt je angefangene halbe Stunde 15,72

3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II der DA zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen)
4 darin enthalten: Abschreibungen und Zinsen für Einrichtung und Bürogeräte

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung der Einrichtungs- und Bürogeräte
Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
Raumkosten (kalk. Miete, Reinigung, Strom, Heizung, sonst. Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten)
Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Fernsprech- und Faxgebühren
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
Fahrtkosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)
Kosten des sonstigen Bürobedarfes (u.a. Porto)

5 z.B. Spezialpapier oder Spezialmaterialien, Kosten für Leistungen Dritter
6 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung
7 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattung
8 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle



Anlage 9

Zuarbeit neue Verwaltungsgebührensatzung   28.8.2007

Amt 61, Statistikstelle

Veröffentlichungen

Statistisches Jahrbuch 18,00 €
Quartalsbericht/Halbjahresbericht 1,90 €
Kleinräumige Bevölkerungsdaten 7,00 €
Kommunalstatistische Hefte 3,00 €
Die Berechnung erfolgte auf Grund der durchschnittlichen Anzahl der Kopien

Bereitstellung von nicht standardisierten Daten

Auftragsrecherche je Datenfeld 0,05 €
Anforderungen je angefangenen halbe Stunde entspr. 
Dienstanweisung zur Verwaltungskostenerstattung für 2008 (EG 5 und EG 8) 15,70 €

Auszüge aus statistischen Veröffentlichungen
DIN A 4  je Seite 1,00 €

gez. Gilis



itu traqe 4o
Hausmitteilung

Recht- und Veruraltungsmanagement
Frau Nousch

flhre Zeichen/lhre Nachricht voml

Betreff: Einordnung Verwaltungsgebühren in die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt
Cottbus

Sehr geehrte Frau Nousch,

hiermit bitte ich Sie beim Gebührentarif zur Venrvaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus
zum nächstmöglichen Termin unter der

lfd. Nr. 13. die Bearbeitungsgebühren für Baumfällgenehmigungen
zu ergänzen.

Die Anrechnung der Gebühr für jede angefangene halbe Arbeitsstunde im gehobenen Dienst be-
trägt 18,00€.

I
4

Mit freUnrUnt
V

Adam

Kg&ffiä d**?tr&t**
t i { *  { ä 1 . , ä

G IV/FB Grün- und Verkehrsflächen
Frau Siedentopf

SG HaushalVFinanzen

-r ;-tuouse. ä 3# 2:'3-3i't2
fl susan na. siedentopf@neumarkt.cottbus.de

Datum 17.Aug.07

IUnsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] 66.7.4-sied.

EII.I OEt'AN GEN
2 3" riug, l00l

rrt....36.ü....
i.u (^.b

An:



Anlage 10

Berechnungsbeispiel Verwaltungskostenerstattung Datum: 17.08.2007

FB 66
Allgemeine Gebührensätze für Haushaltsjahr: 2008

Funktion
Entgelt-
gruppe

Personal-
kosten

Sachkosten-
pauschale

Material und Aufwand 
über der SK-Pauschale 

hinaus TUI
20% 

Gemeinkosten GUV
Personalkosten 

im Jahr

jährl. Anteil 
der Tätigkeit 
in Stunden

Erstattungs-
betrag in €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EG 9 42.398,47 5.400,00 2.105,38 8.479,69 7,95 58.391,49 1.496,0 39,0317473
EG 8 34.983,04 5.400,00 2.105,38 6.996,61 7,95 49.492,98 1.496,0 33,0835414

72,115289
EG 8 und EG 9 je Stunde 36,05

EG 8 und EG 9 je angefangene halbe Stunde 18,00
Spalte:

3 Bruttolöhne entsprechend Durchschnittlicher Personalkostentabelle (Anlage II der DA zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen)
4 darin enthalten: Abschreibungen und Zinsen für Einrichtung und Bürogeräte

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung der Einrichtungs- und Bürogeräte
Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
Raumkosten (kalk. Miete, Reinigung, Strom, Heizung, sonst. Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten)
Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Fernsprech- und Faxgebühren
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
Fahrtkosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)
Kosten des sonstigen Bürobedarfes (u.a. Porto)

5 z.B. Spezialpapier oder Spezialmaterialien, Kosten für Leistungen Dritter
6 tatsächliche Kosten für Arbeitsplätze mit Technikunterstützung
7 20 % der Personalkosten entsprechend Punkt 5.3 -Verwaltungsgemeinkosten- der Dienstanweisung zur Berechnung von Verwaltungskostenerstattung
8 Gemeindeunfallversicherung entsprechend durchschnittlicher Personalkostentabelle



Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

Allgemeine Gebührensätze 

1. Anfertigungen von Kopien auf dem Wege der Ablichtungen

1.1 im Format DIN A 4

- erste Seite 1,00 1,00 0,50                           0,50 0,50
- jede weitere Seite 0,10 0,10 0,50                           0,50 0,50

1.2 im Format DIN A 3

- erste Seite 1,00 1,00 1,00                           1,00 1,00

- jede weitere Seite 0,10 0,10 1,00                           1,00 1,00

1.3 im Format DIN A 2  jede Seite 1,00 1,10 2,00

1.4 im Format DIN A 1 jede Seite 2,50 2,70

1.5 im Format DIN A 0 jede Seite 3,50 3,80

2. Auszug digitale Stadtkarte aus dem Geografischen Informationssystem (GIS) der 
Stadt Cottbus als Anlage zu dem jeweiligen Verwaltungsakt

2.1 im Format DIN A 4 und DIN A 3 je Seite 4,20 7,00 je Hektar
15,50

3. Amtliche Beglaubigungen

3.1. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 1,00 1,50 1,00                           1,00 3,00

3.2 Beglaubigung von einfachen, übersichtlichen Abschriften, Auszügen und Reprografien je 
Seite des Originals 2,50 3,10 2,00                           2,00  - 2,50 3,00

3.3
Beglaubigung von Abschriften, Auszügen und Reprografien, deren Beglaubigung einen 
verhältnismäßig hohen Zeitaufwand verlangt (z.b. technische Zeichnungen, 
Kartenmaterial, schwierige wissenschaftliche Texte) je Seite

7,80 9,50

18.10.2007 1



Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

3.4 Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch im Ausland  
(Gebühr gilt pro Beglaubigungsverfahren) 15,00 16,20 2,50

4. Ersatzlohnsteuerkarten 5,00 5,00

5. Einsicht  in  Akten, Karteien, Register und dgl. soweit sie nicht zur Einsichtnahme 
öffentlich ausliegen

2,50 max. 
260,00*

2,80 max. 
291,00

 nach Zeitaufwand je 
angefangene halbe 

Stunde 
einfacher Dienst 9,00
mittlerer Dienst 12,00

gehobener Dienst 
17,00 

10,00

6.
Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von Privatpersonen 
gewünscht wird, ausgenommen im gemeindlichen Besteuerungsverfahren sowie im 
Rechtsbehelfsverfahren  - je Seite

5,00 5,70 11,00

7.

Gebühren nach Zeitaufwand für Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, 
Ausnahmebewilligungen und Bescheinigungen sowie gebührenpflichtige Tätigkeiten, 
die nach Art und Umfang nicht näher bestimmt werden können  für jede angefangene
halbe Arbeitsstunde

- im mittleren Dienst 15,00 15,70 12,00                         

- im gehobenen Dienst 18,00 22,80 17,00                         

- im höheren Dienst 22,50 27,80

18.10.2007 2



Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

8. Volkshochschule

8.1 Ausstellen von Zertifikaten, Teilnahmebestätigungen oder anderen Bescheinigungen der 
Volkshochschule       

2,00 bis max. 
4,00*

2,10 bis max. 
4,20

9. Fachbereich Ordnung und Sicherheit

9.1 schriftliche Bestätigung über das Nichtvorhandensein von Fundsachen im Fundbüro 
Erstattungsbetrag je angefangene 5 Minuten

2,50  bis max. 
15,00* 2,50

9.2 Bearbeitung Sondernutzungserlaubnisse 
 je angefangene halbe Stunde 18,00 16,60 10,00 bis 103,00 2,00 bis 250,00 7,50 bis 15,00

Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

10. Zuordnung einer Hausnummer auf Antrag

10.1 Der Verwaltungsakt beinhaltet die Antragsannahme, die Zuteilung der Hausnummer, die 
Bescheiderteilung und die Rechnungslegung 20,00 21,70 30,00                         20,00 23,00

10.2 zusätzlicher Aufwand für Ortsbesichtigung
Gebühr nach 
Zeitaufwand 

Ziff. 7

Gebühr nach 
Zeitaufwand 

Ziff. 7
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Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

Auf alle Leistungen der lfd. Nr. 11 bis 14 wird der gültige Umsatzsteuersatz erhoben

11. Digitale Stadtkarte Cottbus

Der Inhalt der digitalen Stadtkarte basiert auf dem Objektschlüsselkatalog des Landes 
Brandenburg sowie der Ergänzung zur ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus. 
Die digitale Stadtkarte wurde durch Vermessung ab dem Jahr 1999 erstellt und wird in 
Abständen aktualisiert.

11.1 Analoge Auszüge

11.1.1. Analoge Auszüge bis DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 13,00 13,30 8,00                           7,00 15,50

11.1.2 Analoge Auszüge größer  DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 24,00 24,30 16,00 bis 26,00 10,00 bis 28,00 39,50

11.1.3 Mehrausfertigungen

10% der 
Gebühr nach 
lfd. Nr. 11.1.1 

und 11.1.2.

10% der 
Gebühr nach 
lfd. Nr. 11.1.1 

und 11.1.2.

50% der Gebühr von 
Kosten DIN A4 bis 

DIN 0 (5,00  bis 26,00)

50% der Gebühr von 
Kosten DIN A3 und 

größer
20% der Erstausfertigung

11.2 Digitale Auszüge

11.2.1
Digitale Auszüge je angefangenen Hektar im Vektorformat  
Die Abgabe erfolgt im DXF, EDBS-Ausgabeformat oder ALK-GIAP-Ladeformat auf  
Datenträger oder per E-Mail

17,00 17,30 10,00                         15,50

11.2.2 Digitale Auszüge  als Rasterdaten je Kartenblatt 
Die Ausgabe erfolgt auf Datenträger oder per E-Mail 10,00 10,30 10,00 bis 30,00

11.2.3 Datenträger CD 0,50 0,50

11.2.4 Datenträger DVD 1,00 1,00
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Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

12. Digitale sonstige Übersichtskarten

Der Inhalt basiert aus verschiedenen Anwendungen auf Grundlage thematischer Daten der 
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) z.B. DTK 10, DOP, 
sowie Daten des Fachbereiches Geoinformation und Liegenschaftskataster, z.B. 
kleinräumige Gliederung, Hausnummern, digitale Stadtkarte, Planungsatlas, 
Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)

12.1 Analoge Auszüge

12.1.1 Analoge Auszüge bis DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 7,00 6,80 8,00                           15,50

12.1.2 Analoge Auszüge größer DIN A3, je Blatt (Papier weiß, Fotopapier) 9,00 7,80 16,00 bis 26,00 39,50

10.1.3 zusätzlicher Aufwand für Datenaufbereitung
Gebühr nach 
Zeitaufwand 
gemäß Ziff. 7

Gebühr nach 
Zeitaufwand 
gemäß Ziff. 7

20,00

12.1.4 Mehrausfertigung

10% der 
Gebühr nach 
lfd. Nr. 12.1.1 

und 12.1.2.

10% der 
Gebühr nach 
lfd. Nr. 12.1.1 

und 12.1.2.

 50% der 
Erstausfertigung 10% der Erstausfertigung

12.2 Digitale Auszüge                                                                                                                 
Die Abgabe erfolgt in verschiedenen Ausgabeformaten auf  Datenträger oder per E-Mail

12.2.1 Aufwand für Datenaufbereitung
Gebühr nach 
Zeitaufwand 
gem. Ziff. 7

Gebühr nach 
Zeitaufwand 
gem. Ziff. 7
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Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

12.2.2 Datenträger
siehe lfd. Nr. 

11.2.3 und 
11.2.4

siehe lfd. Nr. 
11.2.3 und 

11.2.4

13

Besondere Gebührenermäßigung                                                                                     
Auskünfte und Leistungen für wissenschaftliche Zwecke, insbesondere für die Lehre und 
Forschung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus und an der 
Fachhochschule Lausitz (FHL) werden um 80 % ermäßigt. Die Gebührenermäßigung 
erfolgt auf schriftlichen Antrag des Studierenden.

13.1 Digitale Stadtkarte Cottbus

20% der 
Gebühr nach 

lfd. Nr. 11.1 und 
11.2

20% der 
Gebühr nach 
lfd. Nr. 11.1 

und 11.2

13.2 Digitale sonstige Übersichtskarten

20% der 
Gebühr nach 

lfd. Nr. 12.1 und 
12.2

20% der 
Gebühr nach 
lfd. Nr. 12.1 

und 12.2

14. Fachbereich Stadtentwicklung - Statistikstelle -

Veröffentlichungen
14.1 Statistisches Jahrbuch 18,00 25,00                         
14.2 Quartalsbericht/Halbjahresbericht 1,90 5,00                           
14.3 Kleinräumige Bevölkerungsdaten 7,00
14.4 Kommunalstatistische Hefte 3,00

15. Bereitstellung von nicht standardisierten Daten
15.1 Auftragsrecherche je Datenfeld 0,05 0,05                           
15.2 Anforderung je angefangene halbe Arbeitsstunde 15,70 18,00                         24,50
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Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

16. Auszüge aus statistischen Veröffentlichungen
16.1 DIN A 4 schwarz,weiß je Seite 1,00 1,00                           

17. Finanzmanagement

Auszüge aus Kassenkonten abgelaufener Haushaltsjahre 

– je Haushaltsjahr und angefangene Seite 2,50 3,20

17.2 Zweit- bzw. Ersatzausfertigungen von Hundesteuermarken 2,00 3,80 2,50

17.3 Zweit- bzw. Ersatzausfertigung von Steuer- und sonstigen Quittungen 2,00 1,70

17.4 Feststellungen aus den Konten und Akten

für jede angefangene viertel Arbeitsstunde 15,00 je halbe 
Stunde 8,40

 nach Zeitaufwand je 
angefangene halbe 

Stunde 
einfacher Dienst 9,00
mittlerer Dienst 12,00

gehobener Dienst 
17,00 

17.5 Erteilung steuerlicher Unbedenklichkeitserklärungen 4,50 bis max. 
30,00* 5,80

17.1
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Städtevergleich der Gebührentarife (soweit möglich) Anlage 11

lfd. Nr. Gegenstand Cottbus Cottbus Potsdam Brandenburg Frankfurt/Oder

Satzung vom 
28.02.2002 
Gebühr alt

in €

Satzung vom 
01.01.2008 

Gebühr neu 
 in €

 Satzung vom 
12.12.2002 

Gebühr in € 

Änderungssatzung 
vom 12.06.2003

Gebühr in €

Satzung vom 15.11.2004
Gebühr in €

17.6 Unbedenklichkeitserklärungen 4,50 bis max. 
30,00* 5,20 5,00

18. Fachbereich Immobilien

Gebühr nach Zeitaufwand für die lfd. Nr. 18.1 bis 18.4 
je angefangene halbe Arbeitsstunde (gehobener Dienst lfd.  Nr. 7)

18.1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksverfügungen für 
Personenzusammenschlüsse alten Rechts

100,00 bis max. 
870,00* 22,80

18.2 Vertreterbestellung für unbekannte Grundstückseigentümer oder deren Aufenthalt 
unbekannt ist

170,00 bis max. 
1.160,00* 22,80

18.3 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksverfügungen für unbekannte 
Grundstückseigentümer oder für Grundstückseigentümer, deren Aufenthalt unbekannt ist

67,00 bis max. 
290,00* 22,80

18.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Freigabeerklärungen bezüglich der 
Grundstücksverfügung Bodenreformland

100,00 bis max. 
870,00* 22,80

18.5 Bearbeitung zur Erteilung eines Negativattestes 18,00 40,00 34,00                         43,50

19. Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

19.1 Bearbeitungsgebühr für Baumfällgenehmigungen
je angefangene halbe Arbeitsstunde 18,00

*) der konkrete Betrag für die "von - bis - Spanne" ist entsprechend dem Aufwand nach den geltenden Regeln für die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung der 
Stadtverwaltung festzulegen
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Hausmitteilung

An: Fachbereich 10
Frau Gotzel

Ihre Zeichen/lhre Nachricht vom] 06.08.2007

idu,( € 1a/

frtDT fütTstfg
C n O S I B L r  z

FB Jugend, Schule und SportAbsenderDez.lAmt
Frau Hansch

Fachbereichsleiterin
a  0355 6123515

E 0355 612
€ AbsenderE-Mai l

z
7,r/* Datum 09. Aug.02007

ir, tlo.tA z. {r, 
funsere Zeichen/unsere Nachricht vom] MH

Ve rwa ltu n gs g e b ü h re nsatzu n g t '" /.

aulf
44

Sehr geehrte Frau Gotzel,

Beurkundungen durch die Urkundspersonen des Jugendamtes sind gem. 564 SGB X in Ver-
bindung mit $ 59 SGB Vlll (Kinder -und Jugendhilfegesetz) kostenfrei. Kostenfrei ist auch die
Erteilung von Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften.
Von der Kostenfreiheit nicht begünstigt sind die Übersetzungen ausländischer Urkunden.

Sollte künftig bei nachfolgenden Urkunden z,B. wegen Verlust o.ä. nach einer überarbeite-
ten Verwaltungsgebührensatzung eine Kostenpflicht beabsichtigt sein, bitten wir auch um
entsprechende Regelung wie : Barzahlerverkehr, Mahnverfahren und Betreibungen der aus-
stehenden Zahlungen oder führen wir eine Handkasse ein?
Da es im Bereich Jugendamt kaum zu sonstigen Gebühren wie:umzulegende Telefonkos-
ten, Porto -oder Schreibgebühren kommt , ist es nicht empfehlenswert, so eine Regelung
aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.
Monika Hansch

, 
: 
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Hausmitteilung

,Qu4utf 1a-,

Datum 13. August 2007

lunsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] Sl.1 klau

EI N SiGAN SEN

1 3. Aug. ?007
t - " /

u*.J.99.....

GB II I /  FB 51
Frau Klaucke

FBL Vennraltung
I 0355 6123529
E 0355 6123503

€ monika. klaucke@neumarkt.cottbus.de
An: GB I /  FB 1O

Frau Gotzel

y. (.oce
-

F VcF.scr.

flhre Zeichen/lhre Nachricht voml 6.9. 10.02.nou

Sehr geehrte Frau Gotzel,

Bezug nehmend auf lhr Schreiben zur Venraltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus anFrau Hansch, möchte ich lhnen forgende rnformaiio-n geben.

', Beurkunden durch Urkundspersonen des Jugendamtes sind kostenfrei. Kostenfrei ist auchdie. Erteilung von Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften" Die Kostenfreiheit ergibtsich aus S 64 I SGB X......weiterhin ist€uf Beurkundungsverfahren als eine , sonstige Auf-gabe der Jugendhirfe. ( s 2 ill Nr. 12 sGB Vill ) zu verwäisen.

Sicherlich ist es richtig: dass nachfolgende Urkunden ... wegen Verlust o.ä. gebührenpflich-
t ig s ind. . .sein könnten.. . . .
Aber:
zur Zeit erheben wir dafür keine Gebühr; Fall kommt auch sehr wenig vor, ....sollten wir dieNotwendigkeit zur Erhebung übertragen bekommen, muss bitte eine Kalkulation erstellt wer-den und es ist zu klären, da wir keine Handkasse haben, wie der zanrungsveikehr oann zuregeln ist.

( Handkasse geht nicht in jedem Fall, da ja auch Betroffene aus z.B. Rostock uns anschrei-ben zum Verlust, und wir dieses per posf zustellen.)

Mit freundlichen Grüßen

gez. Monika Klaucke
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Hausmitteilung

GB I/  FB 10
Frau Gotzel

0"//lSrf6\ 
\w

f f*gist, . :  :" ^ '  "-:  :- |  G lV / FB 61

+.b g 0355 612 4106

Datum 28.08.A7

IUnsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]

An:

^ \
fl ^. .-\- tr 0355 6124143

-)'."^^- \..,?glif".T:ü"$"ottbus 
de

ml

I hre Zeichen/l hre Nachricht vom] 1 0-02. nou./06.08.07

Ve naraltu n gsgebü h rensatzu n g der Stadt Gottbus
lhre Anfrage vom 06.08.07

Sehr geehrte Frau Gotzel,

bezüglich lhrer Anfrage über eine mögliche Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Be-
scheidung von Rechtsvorgängen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nach $ 144
BaUGB haben wir im Rahmen des Erfahrungsaustauschs mit anderen Städten lnformationen
eingeholt. Daher war eine kurzfristigere Beantwortung leider nicht möglich.

lm Ergebnis der Umfrage und aufgrund der bisher angewendeten Verfahrensweise halten
wir es nicht für empfehlenswert und praktikabel, nach 15 Jahren Sanierungstätigkeit und der
Erstellung von ca. 3.600 Sanierungsbescheiden für den verbleibenden Zeitraum von 5 Jah-
ren Gebühren zu erheben.
Bei anders lautenden Entscheidungen ist eine rechtliche Bewertung des Sachverhaltes un-
ter dem Aspekt der Gleichbehandlung erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

\ ) ,(tu
tbf- DLf + h// )-q,Öv
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0 q. Se!). ?007



Anlage 14 
 
 
 
Hausmitteilung 

 
Rechnungsprüfungsamt 

Frau Werner 
PG Verwaltung 
 0355 6122048 
 0355 6122604 

 rita.werner@neumarkt.cottbus.de 
An: Fachbereich 10 

Fachbereichleiterin - Frau Gotzel 
 

Datum 13. 09.2007 

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]       [Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] 14/ge-wer 
 
Stellungnahme zur überarbeiteten Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 
 
 
Sehr geehrte Frau Gotzel, 
 
vor dem Hintergrund der bislang fehlenden Bezifferung des Konsolidierungsbeitrages - Zielstellung 
Einnahmeerhöhung aus Verwaltungsgebühren um mindestens 10 % - zum HSK 2007 – 2010 kann 
seitens des Rechnungsprüfungsamtes keine Einschätzung vorgenommen werden, inwieweit mit den 
Veränderungen der Satzung die v.g. Erhöhung der Einnahmen erreicht wird (siehe hierzu unsere Stel-
lungnahme vom 18.07.2007). 
 
Zum Entwurf vom 06.09.2007 ergeben aus unserer Sicht nachstehende Hinweise: 
 
• Ggü. dem 1. Entwurf der Verwaltungsgebührensatzung vom 05.07.2007 ist die nunmehr vorlie-

gende Satzung vom Servicebereich Recht vollständig überarbeitet worden und war daher nicht 
mehr Prüfungsgegenstand des RPA. 

 
• Entsprechend der Hinweise des RPA wurde nunmehr die Berechnung auf Basis der Personalkos-

ten von 2008 vorgenommen. Die von Ihrem Fachbereich erarbeitete Personalkostentabelle be-
rücksichtigt die Beschlussfassung der Stadtverordneten vom 29.08.2007 zum Stellenplan (Redu-
zierung der Arbeitszeit ab 01.07.2008 auf 32 Wochenstunden). Bereits in unserem Schreiben vom 
13.08.2007 an den Bürgermeister, Herrn Kelch, wiesen wir auf Folgendes hin: 
„Außerdem ist es unserer Auffassung nach falsch, die Stunden für Krankheit gegenüber der „al-
ten   Fassung“ beizubehalten. Auf der Basis des Vorjahres waren durchschnittlich 13,625 Kran-
kentage angesetzt. Das ergab 109 Stunden. 
Auch hier ist bei einer Reduzierung der Arbeitszeit und Beibehaltung der Krankentage eine Re-
duzierung der Arbeitsstunden vorzunehmen“. 
Durch diese beschlossene Änderung hinsichtlich der Personalkosten verteuern sich die Verwal-
tungsleistungen, da die Sachkosten (auch der Sachkostenanteil in der TUI-Pauschale) sich nicht 
analog der Personalkosten reduzieren. Dies erhöht den Stundensatz entsprechend. 

  
zum Gebührentarif:
 
• Ziff. 2.1.  →  Die Gebühr sollte der Kalkulation des Fachamtes entsprechen (Veränderung von 

4,10 € auf 4,20 €). 
 
• Ziff. 5  →  ist nicht nachvollziehbar. Eine von-bis-Spanne konnte nach unserer Auffassung entfal-

len, da die „Gebühr entsprechend dem Zeitaufwand“ gem. Ziff. 7 berechnet werden kann. 
 
• Ziff. 9.1.  →  Für eine schriftliche Bestätigung über das Nichtvorhandensein von Fundsachen im 

Fundbüro bezieht sich die Gebühr neu 2,50 € auf „je angefangene 5 min“. 
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Die in den Anlagen 12 + 13 enthaltenen Stellungnahmen der Fachbereiche 51 und 61 haben wir zur 
Kenntnis genommen. Die Argumentation beider Fachbereiche ist aus Sicht des RPA nicht so stichhal-
tig, dass sie einer Gebührenerhebung aufgrund der angespannten Haushaltslage und den Forderun-
gen des HSK entgegenstehen würden. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Original gezeichnet i.V. Krause 
B e y e r 
Amsleiterin 
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Hausmitteilung 
 

GBI/FB Finanzmagement 
Frau Zech, Frau Jüttemann 

Team Doppik/Betriebswirtschaft 
 0355 2288 
 0355 2204 

 AbsenderE-Mail 
An: GB I/ FB Recht- und Verwaltungsmanagement 

Frau Gotzel 
 

Datum 17.  September 2007 

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom] 10-3 nou vom 06.09.07 [Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]   20.3.3.-Jü/Ze 
 
Stellungnahme Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 
 
 
Sehr geehrte Frau Gotzel, 
 
zum o.g. Satzungsentwurf gestatten Sie mir folgende Hinweise: 
 
Textteil 
 
Insgesamt erscheinen die Formulierungen der ursprünglichen Satzung vom 19.12.2002 
rechtsicherer. 
 
1. Definition der Kalkulationsbestandteile 
 
Berechnung der allgemeinen Gebührensätze
 
 - Die Kostenpauschale für einen Arbeitsplatz mit Technikunterstützung beträgt ab  
   01.07.2008 nicht generell 80 %. In die Kostenpauschale ist lediglich die Personalkosten- 
   reduzierung auf 80 % eingearbeitet worden. 
-  Die Angabe 01.07.2007 ist falsch. Es muss heißen „und der durchschnittlichen ermittelten 
   tatsächlichen Arbeitszeit/ Jahr( ab 01.07.2008 mit 80 %). 
 
Berechnung der Entgeltgruppen des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes 
 
- Hier ist ebenfalls die Jahresangabe falsch. 
 
Satzungstext 
 
§ 2 Gebührenhöhe 
 
- (1) Gebühren werden nicht nach Nummern erhoben. Statt Tarifnummern – Tarifen 
- (4)  Widerspruch zur Anlage B Seite 2 auf alle Leistungen wird der gültige Umsatzsteuer-  
       satz  erhoben 
 
§ 4 Sachliche Gebührenfreiheit 
 
- Erhebliche Reduzierung der Berechtigten, gegenüber der alten Satzung.  
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§ 5 Persönliche Gebührenfreiheit 
- BB – Diese Abkürzung wurde im Vorfeld nicht erklärt. 
 
§ 6 Gebührenschuldner 
 
- Antragsteller bzw. Begünstigte sind Gesamtschuldner, nicht Gebührenschuldner 
 
§ 8 Fälligkeit der Gebühr 
 
 - (1) Keine konkrete Regelung führt zur Nichtigkeit der Satzung. Konkreter Zeitpunkt muss 
        festgelegt werden. 
 
§ 10 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
- Die Aufzählung ist falsch. Statt § 10, § 12 
 
Generell sind der Textteil und die Satzung einer nochmaligen Rechtschreibprüfung zu unter-
ziehen. Von einer Einzelaufzählung unsererseits wird Abstand genommen. 
 
 
Berechnungen 
 
 
Lfd. Nr.  
 
9.2 Anlage B 

Die Formulierung sollte in „Bearbeitung Sondernutzungserlaubnisse …“ geändert 
werden. Bei der jetzigen Formulierung ist nur die Erlaubnis gebührenpflichtig, nicht 
jedoch eine eventuelle Negativentscheidung. 

 
11.2.3 Datenträger CD 
11.2.4 Datenträger DVD 

Der Verkauf von CDs bzw. DVDs stellt keine Verwaltungsleistung dar. Im Falle eines 
Kostenaufschlages um den jeweiligen Betrag sollte ein entsprechender Vermerk an 
der betroffenen Verwaltungsgebühr beigefügt werden. 

 
18.5 Die Formulierung sollte analog Nr. 9.2 geändert werden. „Bearbeitung zur Erteilung 

eines Negativattestes“ 
 
14-16 Stadtentwicklung Anlage 9 

Die Gebührenermittlungen liegen, mit Ausnahme des Punktes 15.2, nicht vor. 
 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Petra Ramsch 
FBL Finanzmanagement 
        



i
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Hausmitteilung

An:  FBL 10
Frau Gotzel

Datum 18. Sept. 07

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]Ihre Zeichen/lhre Nachricht vom]

Verwaltu ngsgebü hrcnsatzu ng der Stadt Cottbus

Sehr geehrte Frau GoEel,

zur Verwaltungsgebührensatzung im Entwurf bestehen aus Sicht des Servicebereichs Recht
keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
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